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fragen, er hofft, bah fi<® ein SJlittelweg pr SSerftänbtgung
ber berfdjiebenen Starteten finben laffe, unb brücfte ben

Söunfch aus, e§ möchte püfcpen abgeordneten ber heutigen
Verfammlung unb beS ©entralfomiteS eine 3ufamwenfunft
beranftaltet werben. Sladjbem ifiut §err SSinfert erwibert
hatte, baf? eS fid) piept nur um aEgemetne ©runbfäpe
hanbeln fönne, aEeS Sïr.bere ber ®efepgebung ii&erlaffen
bleiben miiffe, mürbe auf Antrag bon £errn SBirif) fein
Vorfchlag betreffenb eine ®onferen$ angenommen unb be*

fcbloffen, bah nod) im Saufe biefer 2Bo<he feber ber üier

Eingangs ermähnten Verbänbe einen abgeorbneten p biefem

3wecfe p begeid&nen habe.
Stadlern bann ®r. VlooSberger bon Dberbofen=3Eün<h*

Wellen unter befter Verbanfung ber auSgeseidjneten Sleferate
bte Sinnahme ber gebrndtt borltegenben Sl.folution befür*
mottet hatte, fchrttt man pr Slbftimmung, meldte ©in*
fiimmigfeit p ©unften ber SSorfdtjläge ergab.

3n biefen Vorfchlägen wirb in erfter Sinie bie bom
©entraloorftanb be§ fchWeigeiifdjen ©ewerbeberetns berlangte
^Beantwortung bon fed)S oorgelegten Fragen abgelehnt, weil
btefelben unpiecfmähig unb geeignet finb, ftatt Starbeit,
neue Verwtrrung p fdjaffen. Site Verbänbe wiinfd^en bann,
bah burch hie ®ewerbegeft^gebung anpftreben fei: 1. ©efep*
lithe Sflahnahmen pr wtrffamen Vefämpfung offenbarer
SJUhbräudje im ©ewerbe unb ©anbei; 2. gefcpltcpe Vor*
fdjriften über Siechte unb Pflichten beiber Parteien im Sub*
mtffionSberfahren ; 3. görbernng ber beruflichen Vilbung.
®ie Slurdlführung biefer gefeplichen Vorfdjriften benîen fid)
bie Verbänbe buret) bie Vilbung unb Vetpätigung freiwiEiger,
organfierter VerufSberbänbe unb bie Drganifation bon Fadj*
geeichten. Slnpftreben ift im weitern eine Slebifion ber

VunbeSberfaffung in folgenben jwet Slrtileln : Slrt. 1, lit e,
in welchem borbehalten finb: „Verfügungen über aus*
Übung bon ©anbei unb ©emerben, über Vefteuerung beS

©ewerbebetriebeS," foü ben $ufafc erhalten:
®iefe Verfügungen bürfen bte ©emerbefreihelt rur info*

weit btfchränfen, als eS behufs Unterbrücfung offenbarer
SJlthbräuche unb Vefämpfung unlauteren ©efdjäftegebarenS
nötig erfdjeint, refp. bas in Slrt. 34'" borgefeptne eibge®

nßffifche ©ewerbegefep auSbrücfltch borfieht.
Slrt. 34'" ift folgenber Slriüel aufpnepmen:
S)er Vunb ift befugt, auf bem ©ebiete beS ©ewerbe*

wefenS unb beS ©anbels gefeplicpe Vorfchrtften aufpfteEen.
©rfreulich war bie ©intgfeit, bie an ber Verfammlung

herrfdjte unb ebenfo erfreulich wäre bie Slunbe, baff bte

Slbgeorbneten p einer Verfiänbtgung gelangt feien. „@S

broht ©efahr ber guten ©ache, wenn 3®tft hie Vrüher
trennt," barf auch hier mit Siecht gefagt werben; barum
geben mir uns immer noch her Hoffnung auf eine an?

nehmbare Söfung biefer Streitfrage hi«- ®ap beharf eS

aber, nach her Stimmung in ber SÉpler Verfammlung p
fdjltefjen, bebeutenber Sfonpffionen bon Seite beS ©entrai*
ïomiteS. („Shurg. 3t0-")

îBerdanbêluefen.
2>er 3ürä)er ©ewerbebeibanb genehmigte ben Veridjt

unb bte Siechnungen unb beftäiigte VooS als Vräfibent;
er fepte ben legten SCermtn für Slealifierung ber Vfiulate
für ein ftänbigeS Vureau mit Sefretariat auf 1900 feft.

58ernifd)er ïantonaler ©c^ncibcrmciftct-SSetbanb. ©ine
Verfammlung bon Schneibermeiftem befdblofe bie ©rünbung
eines fantonalen S<hnetbermeifier*VerbanbeS. ©emfelben finb
bereits 65 SJlitglieber beigetreten.

2lcett)lenp§4ln|(ille unb bereu Slfiljiilfe.
(Sorrefp.)

Sit. Siebaltion!
Sluf bie Vemerlung in 3hrem lepten Vlatte wegen eines

UnglüdCSfaEeS in Dberrieb (Santon St. ©aEen) burch Slcetqlen*

gas bleue 3hnen folgenbeS.: UnglüdSfäEe bon acetplengaS*
apparaten fönnen bon gweierlei Urfachen herrühren, einmal,
wenn mehr ®aS fich entmicfelt, als ber ©aSEeffel faffen fann
unb bann [ich bas ®aS oben perauSbrängt, bann aber auch,
Wenn bie ©ntwictler herausgenommen ober geöffnet werben
unb in ber Stahe Sicht ober Feuer fich befinbet unb hierauf
laffen fich bie meifteu UnglüdSfäEe prüdfüpren. SBohl be*

fiept im Santon St. ©allen eine Verorbnung, baff bieS nicht
gefcpepen bürfe bei Sicht, aber btefe Verorbnung wirb in ber

IßroplS nicht beachtet, teils auS Sctdjtfinn, teils auSünfennt*
niS. ®S ift alfo Vff:djt ber Sieferanten bon folchen Slppa*
raten, biefelben fo p lonftruieren, bah aus biefen Urfachen
fetn Unglücf mehr entfielen fann. ®aS ift möglich unb

amar apf oerfcpiebene arten. 3<h felbft liefere folche Slpparate
unb fönnen folche bei mir jebergeit im Vetrieb gefehen werben.

3pr betrieb ift abfolut fidjer unb gefahrlos mtt ober ohne

Sicht, einzig Weil jene oben genannten Ucfad&en entfernt finb.
Surdj eine einfache automatifche ©tnrichtung ift bafür geforgt,
bah her ©aSfeffel nur bis auf eine gewiffe (natürlich noch

burchauS fidlere) ©ölje auffteigt, ein gröberes ©aSguantum
alfo burch eine ©ptraableitung einfach in§ IÇreie abgelaffen
wirb. Vei ben ®ntwidlern lann burch S33afferhrudf bor bem

Deffnen ober herausnehmen aEeS ®aS entfernt werben, wo»

burch ebenfaES ein gefahrlofeS unb ebenfo auch geruchlofeS
Sieinigen unb VSiebeibtfchiden ermöglicht wirb. Um wettern
UnglüdSfäEen burch acelplengaS borpbeugen, märe eS gemifs

angezeigt, wenn bte S£tt. Slegterungen in einer Verorbnung
flipp unb flar nur folchen SlcetplengaSapparaten ben Vetrteb
gefiatten würben, bie bermittelft einer automatifchen Vorrich*
tnng etn Uebergafen berunmöglichen unb pbem eine Vor*
richtung aufweifen, bermittelft welcher man aEeS ®aS aus
ben ©ntwicElern bor bem D.ffnen ober §erauSnehmeu ent*

fernen fann. ®uhenbe bon UuglücfSfäEen fönnten baburdj
bermieben unb ber anwenbung genannter anlagen nur för«
berlich fein.

St. gtbeu bei St. ©aEen, ben 1. SEärj 1898.
3. §artmann, Vtechantfer.

9leuf)ett. qSraftitcfje (Srfinbung.
SdjneEfpann mtt ©olgbacfen für

SEfdjler, Klempner, SHechanifer 2C.

®S ift gelungen, einen Schranbftod ohne jebe Schrauben*
fpinbel p fonftruieren, moburdj bas läftige geitraubenbe 3«=
fdjrauben gängltch wegfäBt.

SJlit ©ülfe beS ©riffeS a fchiebt man bie borbere Vade
an bas arbeitsftüd, brücft ben ©riff nach unten unb bas

Stüd fiht abfolut feft. $>er Schraubftod hat ferner bie

annehmltchfeit, au febe tgobel* unb SBerfbanf burch hie

Schraube mit Flügelmutter fchueE befeftigt p werben unb

ift nach ieber Seite hitt brehbar. abnuhung unb Sleparatur
ift ganjlich auSgefchloffen. ©ewicht ca. 10 kg. ©rhältltdj
pm greife bon Fr- 16 6ei 3- ©chmarjenbach, ©enf.
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fragen, er hofft, daß sich ein Mittelweg zur Verständigung
der verschiedenen Parteien finden lasse, und drückte den

Wunsch aus, es möchte zwischen Abgeordneten der heutigen
Versammlung und des Centralkomites eine Zusammenkunst
veranstaltet werden. Nachdem ihm Herr Binkert erwidert
hatte, daß es sich zuletzt nur um allgemeine Grundsätze

handeln könne, alles Andere der Gesetzgebung überlassen
bleiben müsse, wurde auf Antrag von Herrn Wirth sein

Vorschlag betreffend eine Konferenz angenommen und be-

schloffen, daß noch im Laufe dieser Woche jeder der vier
Eingangs erwähnten Verbände einen Abgeordneten zu diesem

Zwecke zn bezeichnen habe.

Nachdem dann Hr. Moosberger von Oberhofen-Münch-
weilen unter bester Verdankung der ausgezeichneten Referate
die Annahme der gedruckt vorliegenden R.solution befür-
wartet hatte, schritt man zur Abstimmung, welche Ein-
stimmigkeit zu Gunsten der Vorschläge ergab.

In diesen Vorschlägen wird in erster Linie die vom
Kentralvorstand des schweizerischen Gewerbevereins verlangte
Beantwortung von sechs vorgelegten Fragen abgelehnt, weil
dieselben unzweckmäßig und geeignet sind, statt Klarheit,
neue Verwirrung zu schaffen. Die Verbände wünschen dann,
daß durch die Gewerbegesetzgebung anzustreben sei: 1. Gesetz-

liche Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung offenbarer
Mißbräuche im Gewerbe und Handel; 2. gesetzliche Vor-
schriften über Rechte und Pflichten beider Parteien im Sub-
missionsversahren; 3. Förderung der beruflichen Bildung.
Die Durchführung dieser gesetzlichen Vorschriften denken sich

die Verbände durch die Bildung und Bethätigung freiwilliger,
organsierter Berufsverbände und die Organisation von Fach-
gerichten. Anzustreben ist im weitern eine Revision der

Bundesverfassung in folgenden zwei Artikeln: Art. 1, lib s,
in welchem vorbehalten sind: „Verfügungen über Aus-
Übung von Handel und Gewerben, über Besteuerung des

Gewerbebetriebes," soll den Zusatz erhalten:
Diese Verfügungen dürfen die Gewerbefreiheit rur inso-

weit beschränken, als es behufs Unterdrückung offenbarer
Mißbräuche und Bekämpfung unlauteren Geschäftsgebarens

nötig erscheint, resp, das in Art. 34^ vorgesehene eidge-

nössische Gewerbegesetz ausdrücklich vorsieht.
Art. 34^ ist folgender Artikel aufzunehmen:
Der Bund ist befugt, auf dem Gebiete des Gewerbe-

Wesens und des Handels gesetzliche Vorschriften aufzustellen.

Erfreulich war die Einigkeit, die an der Versammlung
herrschte und ebenso erfreulich wäre die Kunde, daß die

Abgeordneten zu einer Verständigung gelangt seien. „Es
droht Gefahr der guten Sache, wenn Zwist die Brüder
trennt," darf auch hier mit Recht gesagt werden; darum
geben wir uns immer noch der Hoffnung auf eine an-
uehmbare Lösung dieser Streitfrage hin. Dazu bedarf es

aber, nach der Stimmung in der Wyler Versammlung zu
schließen, bedeutender Konzessionen von Seite des Central-
komites. („Thurg. Ztg.")

Verbandswesen.
Der Zürcher Gewerbeverband genehmigte den Bericht

und die Rechnungen und bestätigte Boos als Präsident;
er setzte den letzten Termin für Realisierung der Postulate
für ein ständiges Bureau mit Sekretariat auf 1930 fest.

Berntscher kantonaler Schneidermeister-Verband. Eine
Versammlung von Schneidermeistern beschloß die Gründung
eines kantonalen Schneidermeister-Verbandes. Demselben sind
bereits 65 Mitglieder betgetreten.

Acetylengas-Unsälle und deren Abhülfe.
(Korresp.)

Tit. Redaktion!
Auf die Bemerkung in Ihrem letzten Blatte wegen eines

Uuglücksfalles in Oberried (Kanton St. Gallen) durch Acetylen-

gas diene Ihnen folgendes.: Unglücksfälle von Acetylengas-
apparaten können von zweierlei Ursachen herrühren, einmal,
wenn mehr Gas sich entwickelt, als der Gaskessel fassen kann
und dann sich das Gas oben herausdrängt, dann aber auch,
wenn die Entwickler herausgenommen oder geöffnet werden
und in der Nähe Licht oder Feuer sich befindet und hierauf
lassen sich die meisten Unglücksfälle zurückführen. Wohl be-

steht im Kanton St. Gallen eine Verordnung, daß dies nicht
geschehen dürfe bei Licht, aber diese Verordnung wird in der

Praxis nicht beachtet, teils aus Leichtsinn, teils aus.Unkennt-
nis. Es ist also Pflicht der Lieferanten von solchen Appa-
raten, dieselben so zu konstruieren, daß aus diesen Ursachen
kein Unglück mehr entstehen kann. Das ist möglich und

zwar arff verschiedene Arten. Ich selbst liefere solche Apparate
und können solche bei mir jederzeit im Betrieb gesehen werden.

Ihr Betrieb ist absolut sicher und gefahrlos mit oder ohne

Licht, einzig weil jene oben genannten Ursachen entfernt sind.
Durch eine einfache automatische Einrichtung ist dafür gesorgt,
daß der Gaskessel nur bis auf eine gewisse (natürlich noch

durchaus sichere) Höhe aufsteigt, ein größeres Gasquantum
also durch eine Extraableitung einfach ins Freie abgelassen
wird. Bei den EntWicklern kann durch Wasserdruck vor dem

Oeffnen oder Herausnehmen alles Gas entfernt werden, wo-
durch ebenfalls ein gefahrloses und ebenso auch geruchloses

Reinigen und Wiedeàschicken ermöglicht wird. Um wettern
Unglücksfällen durch Acetylengas vorzubeugen, wäre es gewiß
angezeigt, wenn die Ttt. Regierungen in einer Verordnung
klipp und klar nur solchen Acetylengasapparaten den Betrieb
gestatten würden, die vermittelst einer automatischen Vorrich-
tung ein Uebergasen verunmöglichen und zudem eine Vor-
richtung aufweisen, vermittelst welcher man alles Gas aus
den EntWicklern vor dem O ffnen oder Herausnehmen ent-

fernen kann. Dutzende von Unglücksfällen könnten dadurch
vermieden und der Anwendung genannter Anlagen nur für-
derlich sein.

St. Fiden bei St. Gallen, den 1. März 1898.

I. Hartmann, Mechaniker.

Neuheit. Praktische Erfindung.
Schnellspann ParallU-Schraubstock mit Holzbacken für

Tischler, Klempner, Mechaniker zc.

Es ist gelungen, einen Schraubstock ohne jede Schrauben-
spindel zu konstruieren, wodurch das lästige zeitraubende Zu-
schrauben gänzlich wegfällt.

Mit Hülfe des Griffes a, schiebt man die vordere Backe

an das Arbeitsstück, drückt den Griff nach unten und das

Stück fitzt absolut fest. Der Schraubstock hat ferner die

Annehmlichkeit, an jede Hobel- und Werkbank durch die

Schraube mit Flügelmutter schnell befestigt zu werden und

ist nach jeder Seite hin drehbar. Abnutzung und Reparatur
ist gänzlich ausgeschlossen. Gewicht ca. 10 KZ. Erhältlich
zum Preise von Fr. 16 bei I. Schwarzenbach, Genf.


	Verbandswesen

